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WeinWeinAnwaltAnwalt
Clemens Limberg

B
ei einer etwaigen Alkohol-
kontrolle (im Straßenver-
kehr) sollte man – wie an die-
ser Stelle schon mehrfach 
erörtert – jedenfalls den Al-

komaten und das kontrollierende Organ 
vermerken (hier gibt es einige Fehler-
möglichkeiten, die nachträglich zur An-
nullierung der Testung führen können) 
oder allenfalls – insbesondere wenn ein 
Schwellenwert beim Vortest nur knapp 
überschritten ist – eine Blut-Alkoholmes-
sung einfordern. 

Heute geht es aber um zwei andere Be-
griffe, die bei Kontrollen gelegentlich er-
wähnt oder dann allenfalls auch (im 
Rausch) verwechselt werden, nämlich 
„Sturztrunk“ und „Nachtrunk“. Unter 
Sturztrunk versteht man, dass jemand 
unmittelbar vor Fahrtantritt Alkohol 
konsumiert und danach eine Messung 
stattfindet; hier hat sich der (erhöhte) Al-
koholgehalt noch nicht ins Blut übertra-
gen, weil es eine gewisse Zeit braucht, bis 
sich Alkohol (im Blut) nachweisen lässt. 
Die ständige Rechtsprechung steht hier 
aber auf dem Standpunkt, dass „die 
schädliche Wirkung des Alkohols auf die 
Fahrtüchtigkeit bei einem Sturztrunk so-
fort, somit bereits in der Anflutungspha-
se, auftritt und sich daher besonders 
nachteilig auf die Fahrtüchtigkeit aus-
wirkt“. Das Argument des Sturztrunks ist 
daher für die juristische Beurteilung ge-
radezu nachteilig.

Unter Nachtrunk versteht man hinge-
gen die Alkoholaufnahme nach Fahrtbe-
endigung, aber noch vor der Messung 
(sohin etwas durchaus Erlaubtes). Dies ist 
in der Praxis meist damit verbunden, 
dass der (mutmaßliche) Fahrer eines (un-
fallbeteiligten) Fahrzeuges nicht direkt 
angetroffen werden kann, sondern allen-
falls später ausgeforscht (und alkoholi-
siert angetroffen) wird. Hier ist es eine 
Frage der Beweiswürdigung, ob tatsäch-
lich ein Nachtrunk vorliegt (also der Fah-
rer bis Fahrtende nüchtern war und erst 
im Nachgang Alkohol konsumiert hat), 
oder ob es sich hier lediglich um eine 
Schutzbehauptung handelt. 

In den Worten des VwGH heißt das: 
„Bei der Beurteilung ist einzig und allein 
ausschlaggebend, ob ein Fahrzeug in 
einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand gelenkt wurde. Eine nach die-
sem Zeitpunkt vorliegende Alkoholbeein-
trächtigung hat nicht zwangsläufig die 
Annahme zur Folge, dass man sich auch 
schon zur Tatzeit in einem derartigen Zu-
stand befunden habe. Wird ein Nach-
trunk als erwiesen angenommen, bedarf 
es konkreter Feststellungen zur Art und 
Menge des solcherart vom Beschuldigten 
konsumierten Alkohols. Nur dann kann 
im Wege einer amtsärztlichen Rückrech-
nung nachvollziehbar beurteilt werden, 
ob sich der Beschuldigte im Tatzeitpunkt 
in einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand befunden hat oder eben gerade 
nicht.“ Interessant wäre es übrigens ge-
genüber dem Kontrollorgan mit „Haus-
trunk“ zu argumentieren; denn dies war 
die Bezeichnung für den lohnsteuer-
freien Bierbezug von Brauereimitarbei-
tern (mittlerweile abgeschafft). Mein Aus-
bildungs-Rechtsanwalt sagte immer: 
„Kein Argument ist so blöd, dass man es 
nicht versuchen könnte.“ Also bitte. 
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Sturztrunk, Nachtrunk, Haustrunk

 2022: Neue    Regionale Weinkomitees

Stark steigende 
Wein-Exporte aus 
Österreich
Die Lockerungen der internationalen Co-
rona-Restriktionen sorgen für stark stei-
gende Weinexporte aus Österreich: Von 
Jänner bis Juni 2021 kletterte der Export-
wert auf über 111 Millionen Euro, ein 
Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. 
Verantwortlich dafür sind satte Zuwäch-
se in allen Hauptexportmärkten und die 
Wiedereröffnung der weltweiten Gastro-
nomie. Einer kräftigen Steigerung von 
9,8 % bei der Menge steht ein noch größe-
rer Zuwachs von 25,5 % beim Wert ge-
genüber. Mittelfristiges Ziel sind 200 Mil-
lionen Euro Exportwert pro Jahr, sagt 
ÖWM-Chef Chris Yorke.

Die Regionalen Weinkomitees in Öster-
reichs Weinbaugebieten müssen alle 
fünf Jahre neu besetzt werden. Dies ist 
zum 1. Jänner 2022 wieder der Fall. Der-
zeit laufen die Nominierungen für die 
Besetzung der Mandate, die Landwirt-
schaftskammern und Wirtschaftskam-
mern in den Weinbau-Bundesländern 
Niederösterreich, Wien, Burgenland und 
Steiermark zu besetzen haben. Die Vor-
schläge, wer künftig auf regionaler Ebe-
ne die Interessen von Winzern und 
Weinhandel vertreten soll, werden an 
das Bundesministerium für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus weiter-
geleitet. Bundesministerin Elisabeth 
Köstinger ernennt auf diesen Vorschlag 
hin die Mitglieder für die kommenden 

WeinNotizen


	Cover_ohne_Ruecken.pdf
	Vinaria_Weinanwalt.pdf

